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der Sommer 2022 liegt hinter uns – zugleich ein beklem-
mender Blick in die Zukunft. Eine Hitzewelle jagte die an-
dere, der Rhein trockengelegt, Wälder und Felder brann-
ten. Zwischendurch gab es so starke Regenfälle, dass 
ganze Ortsteile weggeschwemmt wurden; in der Oder 
starben tonnenweise Fische. Es wird offensichtlich: Die 
Belastungsgrenzen sind mittlerweile selbst in gemäßig-
ten Breitengraden überschritten. 

In den vielen Krisen seit dem Platzen der Dotcom-Blase 
vor zwei Jahrzehnten haben die Menschen gelernt, dass 
die herrschende Marktwirtschaft nicht besonders wider-
standsfähig ist; sie kalkuliert die Risiken nicht mit ein. Sie 
macht ihre Rechnung auch ohne den Klimawandel. 2008 
hat die Welt erlebt, dass die Finanzmärkte nicht krisen-
fest waren. Covid hat ihr dann vor Augen geführt, dass es 
nicht nur einzelnen Branchen an Resilienz mangelt, son-
dern der ganzen Wirtschaft. Wir Deutschen leben in zwar 
in einem demokratischen Wirtschaftssystem, das aber 
kurzsichtig denkt.

Das energiepolitische Zieldreieck Wirtschaftlichkeit, Um-
weltverträglichkeit und Versorgungssicherheit wird als 
Staats- und Marktversagen in die Geschichte eingehen. 
Als Ikone der zentral-fossilen Energiewirtschaft diente 
dieses Zieldreieck jahrzehntelang als Begründung für die 
Verhinderung der dezentralen Energiewende. Und jetzt 
das:
1. Wirtschaftlichkeit: Die Energiepreise haben sich in 

toto seit letztem Jahr verzehnfacht und dadurch die 
Inflation auf 10 Prozent angeheizt. Anstatt für Strom 
derzeit 40 Cent/kWh aus der Steckdose zu bezahlen 
– mit steigender Tendenz, lassen sich PV mit Batterie 

oder eine Wasserkraftanlage für ein Drittel des Gel-
des installieren – mit sinkender Tendenz. 

2. Umweltverträglichkeit: Das Klimaziel von 1,5 Grad 
ist zwar ohnehin ein zu geringes Ziel, doch mit LNG 
aus Katar und den USA auch nicht einzuhalten. Die 
CO2-Bepreisung als Hauptinstrument Deutschlands 
und der EU erweist sich als missglückter denn je, weil 
der wesentlich klimawirksamere Methanausstoß der 
Gaswirtschaft davon gar nicht erfasst wird. 

3. Die Versorgungssicherheit hat die zentrale Energie-
wirtschaft jahrzehntelang gewährleistet, wenn auch 
zum Preis gewaltiger Umweltschäden. Inzwischen 
sollen Verbraucher und Industrie Energie sparen, sich 
warm anziehen und für Blackouts wappnen.

200 Milliarden Euro aus einem schuldenfinanzierten Son-
dervermögen werden zum Ausgleich für die gestiegenen 
Energiepreise in Deutschland gezahlt. Doch auch diese 
Neuverschuldung reicht nicht, um die Preissteigerungen 
für die Energiekunden der fossilen und atomaren Energien 
seit letztem Sommer auszugleichen. Die heutigen Ener-
giepreise sind das Ergebnis einer Politik unter Kanzlerin 
Merkel mit den Energieministern Rösler, Gabriel und Alt-
maier, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien dras-
tisch beschnitt. Hätten wir heute in Deutschland erneuer-
bare Vollversorgung, hätten weltweite Preissteigerungen 
fossiler und atomarer Rohstoffe kaum Auswirkungen aufs 
Portemonnaie von Energiekunden. Etliche Kommunen 
und Unternehmen machen es vor; sie sind seit Jahren voll 
erneuerbar versorgt und haben es jetzt warm und güns-
tig. Da aber der Ausbau der Erneuerbaren Energien jäh 
ausgebremst wurde, zahlen viele Bundesbürger heute 
immens hohe Kosten – weil sie immer noch abhängig von 
Erdgas, Erdöl, Kohle- und Atomstrom sind.

Die Erneuerbaren wirken beruhigend. Nicht nur aufs Kli-
ma und auf Konflikte. Auch auf den Geldbeutel und die 
Volkswirtschaft. Kriege wirken nicht nur beunruhigend, sie 
führen zur Inflation. Der Staat muss seine Wirtschaftsak-
tivitäten auf militärische Ziele und die Unterstützung der 
eigenen Leute ausrichten, sodass Güter weniger für Kon-
sum oder für Investitionen produziert werden, sondern 
für volkswirtschaftlich nachteilige Zerstörung. In Kriegs-
zeiten führen Marktwirtschaften Preisregulierungen ein 
und müssen mit Versorgungsengpässen fertig werden. 
Überdies steigt mit der Inflation auch die Gefahr eines 
weiteren internationalen Konflikts. Die gegenwärtige Ak-
kumulation mehrerer Krisen bewirkt den bedrohlichsten 
Inflationsschub bei denjenigen, für die Lebensmittel und 

Editorial

Verehrte Mitglieder, liebe Freunde der 
Wasserkraft in Baden-Württemberg,
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Energie einen großen Anteil ihrer Ausgaben ausmachen. 
Für ärmere Bevölkerungsgruppen und ganze Länder be-
deutet der Winter 2022 das Abrutschen um eine soziale 
Klasse nach unten. Sofern es da noch was gibt.

Große Teile der Welt fürchten sich vor dem kommenden 
Winter mit vehement steigenden Gesundheits-, Ener-
gie- und Lebenshaltungskosten. Die wachsenden Kli-
maherausforderungen kommen hinzu. Die Chancen der 
Coronakrise hat Deutschland weitgehend vergeigt. Die 
Rettungsschirme halfen zwar in akuter Not, doch unterm 
Strich machten sie die Reichen noch reicher. Ein schnel-
ler Energiewechsel, der Deutschland von Erdgas unab-
hängig gemacht und damit dem brutalen und teuren Uk-
rainekrieg mit unabsehbaren Folgen vielleicht sogar die 
Ursache entzogen hätte, wurde vor lauter Corona nicht 
weiterverfolgt. Nachhaltig war das nicht. Dafür kriegt 
Deutschland jetzt die Quittung.

Die Chancen der kleinen Wasserkraft hätte die Regierung 
Scholz auch um ein Haar vergeigt. Kurz vor Verabschie-
dung des Osterpakets kam es zu einem schrägen Deal 
im Berliner Artenschutz-Basar: Auf der einen Seite wurde 
ein kompletter Förderstopp für neue Wasserkraftanlagen 
bis 500 kW Leistung vereinbart, um Fische vor Turbinen 
zu bewahren. Dafür sollten auf der anderen Seite mehr 
Windräder mehr Vögel schreddern dürfen. Gegen diese 
doch recht simple Diskriminierung organisierte die kom-
plette Wasserkraftszene innerhalb weniger Wochen einen 
Widerstand, wie ihn die Heimat selten erlebt hat. Die AWK 
hat sich an dem Aufbäumen mit unzähligen Gesprächen 
mit politisch Verantwortlichen, öffentlichen Aufrufen, Ar-
gumentensammlungen und vielem mehr beteiligt. Letzt-
lich wurde der enorme Aufwand belohnt und der Erhalt 
der kleinen Wasserkraft ist erst mal gesichert. Jetzt liegt 
die kleine Wasserkraft sogar, wie die anderen erneuer-
baren Energien, im Interesse der öffentlichen Sicherheit, 
was auch ab sofort sperrigen Genehmigungsbehörden 
offensiv von Antragstellern vorgehalten werden sollte. Bis 
zur nächsten Attacke auf die Wasserkraft ist jetzt Ruhe; 
wir stehen sogar besser da als zuvor. 

Einerseits war ich total begeistert, mit wie viel Verve und 
Professionalität der AWK-Vorstand und auch andere Ver-
bände den Widerstand organisierten. Es ist wertvoll zu 
wissen, dass die AWK so ein sachkundiges und engagier-
tes Team hat, das losrennt, wenn´s gilt. Andererseits wur-
de auch klar, wie unendlich wichtig ein gutes Standing der 
AWK, als vermutlich eindringlichster Stimme unter allen 

Wasserkraftbefürwortern, auch in Zukunft sein wird. Un-
sere Ausgaben werden sich erhöhen, wenn wir einsatz-
bereit bleiben wollen. Vielleicht sollten wir doch wieder 
in den BDW eintreten, wenn es der gemeinsamen Sache 
dient. Der Vorstand sollte sich weiter Klausurtagungen 
leisten, die das Vertrauen untereinander fördern und not-
falls schnelle Zusammenarbeit auf Zuruf ermöglichen. 
Wir sollten Studien in Auftrag geben, um damit in Stutt-
gart, Berlin und Brüssel mehr und zeitiger Gehör zu fin-
den. Unsere Kampagnenfähigkeit dient unmittelbar dem 
Nutzen der AWK-Mitglieder. Den Trittbrettfahrern unter 
den Wasserkraftlern, die sich den Mitgliedsbeitrag spa-
ren und vielleicht gerade ein geschnorrtes Exemplar der 
MitgliederMitteilungen lesen, nutzt unser Einsatz auch. 
Sie könnten sich überlegen, im eigenen und gemeinsa-
men Sinne solidarisch zu sein und Mitglied zu werden. 
Einzelne Aktionen kann die AWK notfalls aus Rücklagen 
finanzieren, doch die laufenden Kosten sollten durch die 
Beitragszahlungen gedeckt werden. Deshalb habe ich 
dem AWK-Vorstand eine moderate Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge empfohlen, was einstimmig befürwortet 
wurde. Über die genaue Höhe werden wir gemeinsam 
nachdenken und der Mitgliederversammlung 2023 einen 
Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.

Die Herausforderungen bleiben groß, die Chancen der 
dezentralen erneuerbaren Energien steigen dabei ins 
Unendliche. Die Menschheit steuert auf eine Welt zu, in 
der jedes Land seine eigenen Wege geht. Die globalisier-
te Weltwirtschaft zerfällt in regionale Handelsblöcke, die 
sich von den anderen abkoppeln. Die mächtigen Län-
der ringen immer erbitterter um die wirtschaftliche und 
politische Vorherrschaft. Die Welt wird zappeliger und 
hysterisch. In einer Welt der Revisionisten, die in einer 
Ordnungslücke steckt, werden die großen Fragen unse-
rer Zeit – ungleiche Entwicklung, Energiewechsel, Klima-
wandel – nicht angepackt. Die Frage, wie man erfolgreich 
mit einer von solchen Mächten geprägten Welt umgeht, 
wird vielleicht die entscheidende Herausforderung der 
kommenden Jahre sein. 

Erschreckt erkennen viele Menschen, dass die guten al-
ten Zeiten gar nicht so gut waren, denn wir haben den 
Planeten ausgebeutet, und das ist nicht nachhaltig. Der 
westliche Wohlstand ist der Kombination aus gut aus-
gebildeten Arbeitskräften plus Forschung und Entwick-
lung plus billigen Zulieferern und Rohstoffen von außer-
halb zu verdanken. Doch Rohstoffe, gute Mitarbeiter und 
Lieferketten werden teurer. Wir waren gierig, sind hoch 
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ins Risiko gegangen, wurden abhängig und leiden nun 
darunter. Deutschland droht die Heimsuchung von dem, 
wovor sich die Deutschen besonders fürchten: Unsicher-
heit, Inflation, Wohlstandsverlust, Krieg, kaputte Natur 
und Schulden statt Perspektiven, die Pandemie nicht zu 
vergessen.

Es gibt einen Ausweg, den schnellen Energiewechsel. Die 
Wasserkraft ist dabei wie die anderen erneuerbaren Ener-
gien Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Wasser-
kraftbetreiberinnen und -betreiber können mehr denn je 

davon ausgehen, dass sie nicht nur aufrecht auf der rich-
tigen Seite stehen, sondern eine Branche repräsentieren, 
die einen massiven Ausbau vor sich hat, wenn Resilienz 
zum Staatsziel wird. Die meisten Probleme unserer Zeit 
– Covid ausgenommen – gäbe es mit dem konsequent 
dezentralen Energiewechsel nicht und wird es mit den 
Erneuerbaren zukünftig auch nicht mehr geben. Die Welt 
braucht mehr denn je die kleine Wasserkraft. 

Herzlichst Ihr



3. Fachtagung „Vitale Gewässer“  
in Baden-Württemberg

besserungen erzielt werden können. Bei den kurzfristigen 
Maßnahmen wurden Beispiele wie die Schaffung kleiner 
Unterstände für Fische, veränderte Uferpflege, Wasser in 
der Landschaft halten, Totholz, Buhnen zur Gewässerlen-
kung in Niedrigstwasserphasen, Kolke und ausreichende 
Wassertiefen an bestimmten Stellen, erwähnt. 

Eine Erkenntnis dabei war, dass die Gewässerwirtschaft 
sich bisher stark am Hochwasserschutz orientiert hat, die 
Schäden und Schadensfolgen durch Dürre aber noch viel 
zu wenig bedacht werden. Erwähnt wurden auch der ne-
gative Effekt und die Folgen von Einleitungen in die Vor-
fluter. Einhellig wurde festgehalten, dass von den Zielen 
der Wasserrahmenrichtlinie absolut nicht abgewichen 
werden wird. 

Weitere Informationen zum Programm Vitale Ge-
wässer können im Internet abgerufen werden unter : 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/fachtagung-
vitale-gewaesser

Am 5. und 6. Oktober fand die 3. Fachtagung „Vitale Ge-
wässer“ in Ettlingen statt. Die alle zwei Jahre stattfinden-
de Tagung stand diesmal unter dem Motto „Vitale Gewäs-
ser – heute umsetzen, morgen profitieren“. Veranstaltet 
wird die Tagung von LUBW, WBWF sowie dem Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg. Die AWK war unter den 
gut 200 Teilnehmenden ebenfalls vertreten.

Anwesend waren überwiegend Vertreter von Wissen-
schaft, Forschung, Planung und zahlreicher Behörden. 
Es wurde über den Zustand der Gewässer berichtet und 
diskutiert, mit welchen Maßnahmen unsere Gewässer 
kurz- und langfristig verbessert werden können, um die 
gesteckten Ziele erreichen zu können. Dies unter dem As-
pekt der vielfältigen Anforderungen und Nutzungen un-
serer Gewässer wie Freizeit, Hochwasser, Fischerei aber 
auch Wasserkraft.

Dabei wurde häufig auf die Landesstudie Gewässeröko-
logie an Gewässern I. und II. Ordnung verwiesen (siehe 
hierzu unser Beitrag auf Seite 30). Anhand von mehreren 
umgesetzten Beispielen wurden mögliche Realisierungen 
vorgestellt, welche entsprechende positive Effekte auf die 
Gewässer haben dürften. Auch wenn dem Thema Was-
serkraft an der Tagung nur eine geringe Bedeutung zuteil 
wurde, war doch bedauerlich, dass eines der Beispiele 
den Verlust eines traditionellen Kleinwasserkraftwerkes 
zur Folge haben dürfte.

Aufgrund der Aktualität waren der Klimawandel und die 
Dürre des aktuellen Jahres in nahezu allen Vorträgen und 
Diskussionen erwähnte Themen. Diskutiert wurde dabei 
auch, mit welchen Maßnahmen kurz- und mittelfristig Ver-

Maßnahmen für kurz- und mittelfristige Verbesserungen 
an Gewässern

Rolf Hezel
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Wasserkraftstammtisch 
6. Mai 2023 

An der Lauter in Dettingen unter Teck

JN – Der nächste Wasserkraftstammtisch findet 
am 6. Mai 2023 in Dettingen unter Teck an der 
Lauter statt. Vor dem Stammtisch wird vermutlich 
keine Mitglieder Mitteilung mehr versandt. Einge-
laden wird via E-Mail, Whats-App, Twitter sowie 
auf unserer Homepage. Informieren Sie sich bitte 
rechtzeitig auf der Homepage oder lassen Sie uns 
bitte Ihre E-Mailadresse zukommen.

Mitgliederversammlung 
20. Oktober 2023

Vorankündigung 

JN – Unsere nächste Mitgliederversammlung fin-
det im kommenden Jahr an einem Freitag statt. 
Dies hat sich durch das Rahmenprogramm erge-
ben. Bitte halten Sie sich den 20. Oktober 2023 für 
die Mitgliederversammlung frei. Die Wehratalhalle 
in Todtmoos ist für unsere Versammlung bereits 
gebucht, sowie die Busse zur Besichtigung des 
Kavernenkraftwerks Wehr der Schluchseewerke 
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Kurzmeldungen - AWK aktuell

Kleinwasserkraft und 
Soziale Medien
BR – Die Webseite kleinwasserkraft.energy wurde 
auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraft-
werke Baden-Württemberg und der Kleinwasser-
kraft Österreich ins Leben gerufen. Die Seite wur-
de mit der Absicht gegründet, einen Raum für die 
Kleinwasserkraft zu schaffen, der Einblicke bietet, 
aufklärt, zeigt und Dialog ermöglicht. 
Wir sind der Meinung, dass wir als Wasserkraft-
sektor Flagge zeigen müssen und uns nicht verste-
cken dürfen. Vielmehr sollten wir darauf aufmerk-
sam machen, dass wir auf lokaler und regionaler 
Ebene einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und überdies weitere ökonomische, ökolo-
gische und kulturelle Dienstleistungen erbringen. 

Bisher konnten wir auf diesem Weg über 450.000 
Menschen erreichen.

Folgen auch Sie uns auf Facebook, LinkedIn und 
Instagram unter #kleinwasserkrafteuropa
und teilen Sie unsere Inhalte! 
Ideen für weitere Beiträge sind herzlich willkom-
men!

Stammtisch in Wangen, Bild: Julia Neff

Instagram #kleinwasserkrafteuropa



AG. Weitere Informationen folgen in der nächsten 
Mitglieder Mitteilung. Wenn Sie Anregungen zur 
Versammlung haben, können Sie sich gerne mit 
der Geschäftsstelle in Verbindung setzen. 

Kavernenkraftwerk Wehr, Bild: Schluchseewerk AG
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Anwenderforum 
Kleinwasserkraft in 
Innsbruck (Tirol)

RH – Bereits nun zum 25. Mal fand das von der 
Conexio-PSE GmbH veranstaltete Anwenderfo-
rum Kleinwasserkraft statt. Diesjähriger Tagungs-
ort war der Campus Technik der Universität Inns-
bruck in Tirol. 
Die Teilnehmerzahl war geringfügig höher als 
letztes Jahr, jedoch blieb die Anzahl der Besucher 
immer noch deutlich unter denen der Vor-Corona 
Jahre.

An den zwei Tagen konnten erneut einige wichtige 
Themen rund um die (Klein-)Wasserkraft disku-
tiert und erörtert werden. Fachlich gute Vorträge 
wurden vorgestellt und diskutiert, so z.B. Themen-
blöcke zur Reduktion und Vermeidung negativer 
Einflüsse, Änderungen von Rahmenbedingungen 
für die Wasserkraft, Projekterfahrungen und neue 

Kurzmeldungen - AWK aktuell

Ideen an umgesetzten Anlagen, Anlagenumbau 
und Optimierung sowie technische Neu- und Wei-
terentwicklungen.
Begleitet wurde das Anwenderforum wie jedes 
Jahr durch eine Fachausstellung namhafter Her-
steller sowie geselligen Austausch beim gemein-
samen Abendessen.
Als Besichtigungsziele zum Abschluss der Tagung 
standen diesmal zwei Wasserkraftanlagen zur 
Auswahl: Das sich im Bau befindliche Kraftwerk 
Sellrain und das Kraftwerk Tumpen-Habichen. 
Beide Kraftwerke, welche die Grenze des Klein-
kraftwerks nach unseren Maßstäben schon leicht 
überschritten haben dürften, sind sicherlich für 
jeden Wasserkraftbegeisterten interessante Be-
sichtigungsziele.

Tagungsort und Termin für das 2023 stattfindende 
Anwenderforum Kleinwasserkraft stehen bereits 
fest: Regensburg (D) am 28. und 29. September 
2023.

Weitere Informationen sind auf der Internetprä-
senz des Anwenderforums nachzulesen:
https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.
de/

Bei Interesse zu bestimmten Vorträgen bitten wir 
Sie sich bei der AWK zu melden.

Referenten der Eröffnungssitzung (v.l.n.r.: Prof. Dr. Mar-
kus Aufleger, Matteo Bonalumi, Dr. Walter Gostner, Phi-
lipp Hawlitzky, Prof. Dr. Stephan Heimerl) Bild: Conexio-
PSE GmbH



Frauen diskutieren die Zukunft der 
Kleinwasserkraft

Frauen der Wasserkraftbranche zu stärken und durch die-
ses unterstützende Umfeld gemeinsam Themen weiter-
zuentwickeln und zukunftsfähig auszugestalten. 

Im Gespräch wurde häufig betont, dass der Start im Sek-
tor nicht immer einfach war für die Frauen, sie jedoch 
häufig Mentor:innen hatten, die ihnen Wege eröffnet ha-
ben. Und dass vor allem Frauen, die bereits an prominen-
ten Stellen vertreten waren, ihnen Mut gemacht haben, 
selbst den Schritt in die Wasserkraftbranche zu wagen. 

Dies möchten wir gerne weitergeben und auch andere 
Frauen dazu motivieren, sich für die Wasserkraft einzu-
setzen. Wir möchten ganz klar die Frauen im Sektor er-
mutigen, sichtbar zu sein und sich aktiv einzubringen mit 
dem, was sie mitbringen. Etwas mehr Weiblichkeit kann 
der Wasserkraft nur nützen.

Und wir schätzen und danken genauso allen Mentor:in-
nen und Kolleg:innen, die uns mit wertvollem Wissen und 
als Türöffner zur Seite stehen: Nur gemeinsam werden wir 
die Zukunft der Kleinwasserkraft gestalten können!

Das Netzwerk ist offen für Betreiberinnen, Ingenieurin-
nen, Verbandsmitarbeiterinnen und alle Frauen, die in der 
Wasserkraftbranche tätig sind oder sich ihr nahe fühlen. 

Dass die Anzahl der Frauen, die sich mit der Wasserkraft 
beschäftigen, sei es als Ingenieurin, Betreiberin, Vorstän-
din, Geschäftsführerin, Präsidentin, Kraftwerkswärterin, 
etc. stark zugenommen hat, wird öffentlich wenig wahr-
genommen. In Erscheinung treten weiterhin vor allem 
Männer, die traditionell eine starke Rolle in diesem Sektor 
einnehmen.

Am 17. September 2022 trafen sich acht Frauen aus der 
Wasserkraft-Branche aus Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Österreich und Südtirol online, mit dem Ziel sich 
besser zu vernetzen und dadurch Wasserkraftthemen 
zügiger und vor allem gemeinsam voranbringen zu kön-
nen. Ein Anlass des Treffens war es, durch die Vernetzung 
den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit unter 

Regelmäßige Vernetzungstreffen gestartet

Brigitte ReitterErstes Zoom-Meeting des Netzwerks
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Klausur der Wasserkraftverbände 

Dass wir sehr weit kommen können, wenn wir unsere 
Kräfte bündeln – das hat uns das EEG-Osterpaket gezeigt! 
Und dass es dabei auch über institutionelle Grenzen hin-
ausgehen kann – das haben die Wasserkraftverbände in 
Deutschland gezeigt.

Veranlasst durch das EEG-Osterpaket und die damit ein-
hergehende Dringlichkeit des koordinierten Handelns 
hatte sich seit dem Frühjahr eine verbändeübergreifende 
Gruppe engagierter Wasserkraftler zusammengetan, eng 
abgestimmt und auf verschiedenen Wegen zu den Ge-
setzesentwürfen der Ministerien mit einer gemeinsamen 
Stimme Stellung genommen sowie Unterstützer aktiviert. 
Dies war ein wichtiger Baustein von vielen, um das Oster-
paket in seiner damaligen Form zu kippen.

Nachdem mit der finalen Gestaltung des EEG 2023 die 
Kuh erstmal vom Eis war, blieb der Wunsch zum Aus-
tausch und verstetigter Zusammenarbeit bestehen. Denn 
zukünftig werden Situationen, die koordiniertes Handeln 
erfordern, häufiger auftreten. Um vorausschauend  und 
zielgerichtet zu handeln ist eine Kommunikations-, Infor-
mations- und Arbeitsstruktur notwendig. 

Auf Anregung der AWK wurde zur weiteren Planung ein 
persönliches Treffen in Würzburg arrangiert und orga-
nisiert. Federführend war hierbei Helge Beyer, der Ge-
schäftsführer des BDW. An dieser Verbände-Klausur 

nahmen neben dem Bundesverband deutscher Wasser-
kraftwerke (BDW) auch der Wasserkraftverband Mittel-
deutschland, die AG Wasserkraftwerke NRW sowie die 
AWK Baden-Württemberg teil. An Arbeitstischen wur-
den die drängendsten Themen der Kleinwasserkraft in 
Deutschland erörtert und diskutiert.

Alle teilnehmenden Verbände waren sich einig, dass die-
se verbandsübergreifende Zusammenarbeit sich verste-
tigen und vertiefen soll. Zur formellen Ausgestaltung der 
Zusammenarbeit werden weitere Gespräche geführt. Die 
Zusammenarbeit auf Arbeitsebene wurde direkt in kon-
kreten Arbeits- und Fachgruppen organisiert.

Die aktuellen Herausforderungen können wir nur 
gemeinsam meistern

Brigitte Reitter

Arbeitsgruppe auf der Verbändeklausur, Bild: Michael Krieger
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Turbinenregler

  Seit über 60 Jahren, in der
dritten Generation.

  Steuerungen für Wasser-
kraftwerke aller Fabrikate.

Kraftwerke

               www.walcher.cominfo@walcher.com

36124 Eichenzell,Tel.:06659 987940



Messezentrum Salzburg
Fachmesse für Wasserkraft

www.renexpo-interhydro.eu

30. – 31. März 2023
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Gemeinsam mit der Plattform Erneuerbare Energien 
Baden-Württemberg e.V. (PEE BW)

Parlamentarisches Mittagessen 

Die Wasserkraftnutzung in BW muss ein Win-Win für Na-
tur-/Gewässerschutz und die Energieerzeugung bedeu-
ten. Dafür sollte es ein Dialogforum „Lebendige Flüsse & 
Kleinwasserkraft“ geben, so Jörg Dürr-Pucher. Denn die 
Kleinwasserkraft in BW ist eine verlässliche, klimaneut-
rale und netzdienliche Energieerzeugungsart, die fast 10 
% der Bruttostromerzeugung zur Verfügung stellt, so der 
Vorsitzende. Nach der Wasserkraft sprach Herr Dürr-Pu-
cher noch über die Erneuerbaren Bioenergie-Holz, Bio-
energie-Biogas und Geothermie. 

Nach dem Impulsvortrag übernahm Daniel Karrais MdL 
(FDP), Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft, das Wort. Herr Karrais bedankte 

Am 14. Juli 2022 fand im Restaurant Fresko in Stuttgart, 
direkt neben dem Landtag, ein parlamentarisches Mit-
tagessen statt. Neben 18 Landtagsabgeordneten konnten 
sich 12 Vertreter der Erneuerbaren Energien Branche, die 
meisten davon aus Verbänden, mischen. 

Unter der Überschrift „Wasserkraft, Bioenergie & Geo-
thermie: das Fundament der Energiewende in BW“ hielt 
Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform Erneuerbare 
Energien Baden-Württemberg e.V.,  einen kurzen Impuls-
vortrag. Herr Dürr-Pucher gab einen Überblick über die 
Stromerzeugung der Erneuerbaren Energien in Baden-
Württemberg und im Bund im Jahr 2021. 

Stromerzeugung der Erneuerbaren Energien in Baden-Würt-
temberg 2021, Bild: Plattform Erneuerbare Energien BW e.V.

sich für die Einladung und die Möglichkeit sich auszu-
tauschen. In der Kürze der Zeit die zur Verfügung stand, 
wünschte er allen Teilnehmern einen förderlichen Aus-
tausch und einen guten Appetit. 

Nach den einleitenden Worten konnten die Teilnehmen-
den an vier aufgeteilten Tischen in Gespräche kommen. 
Iracema Kramer und Julia Neff konnten die Wasserkraft an 
Ihren Tischen gut platzieren und es wurden Kontaktdaten 
ausgetauscht. Diese Kotaktdaten konnten in der Zwi-
schenzeit auch schon genutzt werden und es entstanden 
dadurch Termine vor Ort mit Abgeordneten und E-Mail 
Korrespondenzen.

Vorstandsvorsitzender der PEE BW Jörg Dürr-Pucher hält seinen 
Vortrag, Bild: Julia Neff

Mittagessen mit Parlamentariern in Stuttgart, Bild: Julia Neff

Julia Neff

BAWÜ:

GESAMT: 51,1 TWH

EE: 18,9 TWH
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Die Zukunft der Kleinwasserkraft in 
Baden-Württemberg 

die Landesregierung ein überragendes Interesse an der 
Erzeugung regenerativer Energie, selbst wenn es sich im 
Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausgasminde-
rung handelt.“ (siehe Drucksache 17/2339 vom 7.4.2022)

Im Zuge des Osterpakets konnte die KWK auf die Unter-
stützung vieler Abgeordneter aller Parteien zählen. Auch 
zahlreiche Landes- und Bundespolitiker:innen von Bünd-
nis 90/Grüne haben sich vor Ort ein eigenes Bild von der 
Ökologie und dem wirtschaftlichen Nutzen der KWK ge-
macht und kamen zu dem Ergebnis, dass die KWK von 
Bedeutung für das Land Baden-Württemberg ist und 
die Erreichung des guten ökologischen Zustands nicht 
grundsätzlich im Konflikt mit der Nutzung der Wasser-
kraft steht. 

Im Frühjahr 2022 führte uns das Osterpaket, das von ei-
nem veralteten Narrativ der Kleinwasserkraft (KWK) aus-
ging und während dessen Erarbeitung es weder einen 
Austausch mit uns als Fachverband noch einen Abwä-
gungsprozess gab, ganz deutlich die aktuellen besorgnis-
erregenden Tendenzen vor Augen. Ein zentrales Anliegen 
war es uns daher, den Dialog mit der Politik zu erweitern 
und zu vertiefen, um gemeinsam die Zukunft der Klein-
wasserkraft  zu gestalten.

Die Landesregierung stellt in ihrem Koalitionsvertrag fest: 
„Die Kleine Wasserkraft in Baden-Württemberg wollen wir 
als Baustein der Energiewende erhalten.“ Auch Staatsse-
kretär Dr. Andre Baumann bestätigt: „Grundsätzlich hat 

Die AWK zu Besuch bei Umweltministerin Thekla Walker

Stuttgart, 21. September 2022                         
vlnr: Karl-Wilhelm Röhm – Präsident Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke BW e.V. (AWK BW) Thekla Walker – Ministerin für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft BW, Britta-Antje Behm – Leiterin Ref. 52, Internationale Abkommen Rhein & Donau, Wasserrahmenricht-
linie, Förderung, Julia Neff – Geschäftsführerin AWK BW Brigitte Reitter – Vorstandsmitglied AWK BW, Weitere Teilnehmer (nicht im 
Bild): Dr. Andreas Hofmeister  – Regierungsdirektor Zentralstelle Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW, Richard 
Liebetruth, Mitarbeiter Ref. 52 Internationale Abkommen Rhein & Donau, Wasserrahmenrichtlinie, Förderung,  Bild: Richard Liebetruth
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Ausgehend von diesen Prämissen fand am 21. Septem-
ber ein Treffen von Vertreter:innen der AWK mit Umwelt-
ministerin Thekla Walker statt, um das die AWK gebeten 
hatte. Bei dem Treffen nahmen auch Vertreter:innen der 
Fachabteilung teil.

Frau Neff erläuterte zu Beginn, dass die Entwicklungen 
seit Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vor 
20 Jahren zeigen, dass viele Wasserkraftanlagen die öko-
logischen Anforderungen zur Erreichung des guten öko-
logischen Zustandes nach der WRRL umgesetzt haben. 
Dies wurde von Seiten des Ministeriums für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft teilweise bestätigt, es wurde 
jedoch auch darauf hingewiesen, dass weiterhin Nach-
holbedarf bestehe. Dies sei auch mit Blick auf den Ar-
tenschutz und Klimawandel von größter Bedeutung. Als 
Gründe für den Nachholbedarf nannte Frau Neff die zum 
Teil fehlende Finanzierbarkeit v.a. bei kleinen Anlagen, 
technische Schwierigkeiten in der Umsetzung im Einzel-
fall, aber auch Anforderungen, die vor Ort wenig nachvoll-
ziehbar seien, oder Nachforderungen nach - vermeintlich 
erfolgreich - umgesetzten Maßnahmen. Diese Tatsachen 
führten in den letzten Jahren zu Unverständnis auf Seiten 
der Betreiber:innen.

Frau Ministerin Walker betonte, dass hier gemeinsam Lö-
sungen gefunden werden müssen, denn das Land Baden-
Württemberg sei zur Umsetzung der WRRL verpflichtet. 
Wenn es seine Ziele nicht erreiche, drohten Vertragsver-
letzungsverfahren der EU, die mit hohen Strafzahlungen 
verbunden sein können. In der Definition der Ziele, z.B. 
auch der Fisch-Referenzzönosen, gebe es keinen Spiel-
raum, da diese durch die WRRL vorgegeben seien, erläu-
terte die Referatsleiterin Frau Behm (Referat 52). 

Das im Sommer 2022 akute Thema der Trockenheit und 
das daraus resultierende Niedrigwasser wurden von Frau 
Ministerin Walker angesprochen. Sie wollte erfahren, wie 
stark die verminderte Energieproduktion der KWK hier zu 
Buche schlage. Brigitte Reitter stimmte zu, dass das Nied-
rigwasser Auswirkungen auf die Energieproduktion der 
KWK im Land habe, jedoch blieben die anderen Vorteile 

der KWK erhalten bzw. würden sogar verstärkt: durch die 
Wehre wird das Wasser daran gehindert zu schnell ab-
zufließen und in der Landschaft gehalten. So würden an 
vielen Stellen erst die Bildung von Auen ermöglicht, wie 
Brigitte Reitter anhand eines konkreten Beispiels aufzeig-
te. Diese fachliche Auffassung wird vom Umweltministeri-
um nicht geteilt. Julia Neff ergänzte, dass bei der KWK die 
Energieerzeugung über das ganze Jahr gemessen werde: 
In der Produktion kompensiere der hohe Niederschlag im 
Frühjahr 2022 die Trockenheit über den Sommer etwas. 
Es sei jedoch richtig, dass mehrere KWK ihre Produktion 
über einige Wochen im Sommer einstellen mussten. 

Anhand von Beispielen konnte die Vereinbarkeit von Kli-
maneutralität, Versorgungssicherheit und WRRL veran-
schaulicht werden. Das Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft bestätigte, dass es natürlich Be-
treiber von Kraftwerken gebe, die vorbildlich in der Um-
setzung der ökologischen Maßnahmen seien und in den 
letzten Jahrzehnten viel von privaten Betreiber bewegt 
wurde, indem technische Lösungen für den Fischschutz 
und die Durchgängigkeit der Gewässer hergestellt wur-
den. Allerdings müssten im letzten Bewirtschaftungszyk-
lus bis Ende 2027 noch viele Kleinwasserkraftanlagen die 
Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologischen Zu-
stands umsetzen, so Frau Behm.

 

Das Thema der Finanzierbarkeit ökologischer Maßnah-
men wurde von Karl-Wilhelm Röhm vertieft, indem er die 
Weiterführung der Ökopunkte als zentrale Stellschraube 
betonte. Frau Behm wies darauf hin, dass die Ökokonto-
verordnung derzeit überarbeitet werde und unklar sei, wie 
es hier für die Wasserkraftbetreiber mit Blick auf die Um-
setzung der WRRL weitergeht. Aktuell bestehe noch die 
Möglichkeit, Ökopunkte für die notwendigen Maßnah-
men an den Wasserkraftanlagen zu generieren, so Frau 
Behm - leider sei die Nachfrage nicht sehr groß. Die AWK 
führt die geringe Nachfrage wiederum auf Erfahrungen 
ihrer Mitglieder zurück: teilweise wird in der Praxis bereits 
vorab behördenseitig eine Gewährung von Ökopunkten 
ausgeschlossen. 

Mitglieder Mitteilung 2/22
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Auch die „Fördergrundsätze kleine Wasserkraft“ waren 
Gegenstand der Diskussion. Diesbezüglich geht das Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft davon 
aus, dass praktisch kein Interesse am Programm beste-
he, da es wenig nachgefragt werde (siehe Drucksache 
17/2542 vom 12.5.22): Seit 2017 wurden lediglich neun 
Anträge mit der vollen Fördersumme von 200.000 Euro 
bewilligt, wovon einer zurückgezogen wurde. Die AWK 
BW geht jedoch davon aus, dass die geringe Anzahl an 
Anträgen nicht an mangelndem Bedarf für Finanzierung 
liegt, sondern zum einen an der Komplexität des Verfah-
rens und zum anderen an der Begrenzung auf Anlagen > 
100 kW festzumachen sei. Laut Ministerium sei die Kom-
plexität des Verfahrens wettbewerbsrechtlich und haus-
haltsrechtlich leider notwendig. Auch könne die Grenze 
ab 100 kW nicht wieder gesenkt werden, denn mit die-
sem Fördertopf würden nicht nur Wasserkraftanlagen ge-
fördert, sondern auch viele andere Energieprojekte. Für 
die Wasserkraft könnten nicht andere Maßgaben gelten 
als für die restlichen erneuerbaren Energien. Hier spiele 
dann die Kosten-Nutzen-Rechnung eine wichtige Rolle, 
so Frau Behm. Zudem betonte die Ministerin, dass mit der 
EEG-Förderung weiter eine sichere Finanzierungsgrund-
lage vorhanden sei, die der Branche Rückenwind für tech-
nische und ökologische Modernisierungen geben sollte. 
In weiteren Gesprächen sollen hier gemeinsam Lösungen 
gefunden werden, da v.a. kleinere Anlagen der finanziel-
len Unterstützung bedürfen und eben diese Anlagen zur 
Erreichung der WRRL maßgeblich sind. Somit haben alle 
Seiten ein Interesse an finanzier- und umsetzbaren Lö-
sungen. Das Ministerium kann die aufgezeigten Probleme 
der AWK BW bezüglich der Finanzierungsfragen teilweise 
nachvollziehen. 

Einigkeit bestand im Gespräch darüber, dass der Groß-
teil der 17.500 Querbauwerke in Baden-Württemberg an-
deren Nutzungen unterliegt als der Wasserkraft: für die 
Stromerzeugung genutzt werden derzeit nur etwa 1.700 
Querverbauungen, also knapp 10 %. An diesen bisher 
energetisch ungenutzten und ökologisch nicht durchgän-
gigen Wehren, die größtenteils in der Unterhaltspflicht 
des Landes stehen, besteht ein gewisses Potential für die 
energetische Nutzung, mit der auch die Durchgängigkeit 
hergestellt werden könnte. Julia Neff betonte, dass drin-

gend eine Strategie zum Ausbau des vorhandenen Poten-
tials, gemäß der Potentialstudie des Landes BW, erarbei-
tet werden müsse und bot die Unterstützung der AWK 
BW hierbei an. Das UM verwies in diesem Zusammen-
hang auf die ökologischen Grenzen, die beachtet werden 
müssen. 

Ein Aufruf der AWK BW an die Politik war es, ein Forum 
oder einen Beirat zur Umsetzung der WRRL ins Leben zu 
rufen, bei dem die AWK BW, Umweltverbände und das 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an 
einem Tisch säßen. Auch die Notwendigkeit einer Bera-
tungsstelle für Betreiber:innen oder Investor:innen wurde 
von der AWK BW im Gespräch betont, da das Musterver-
fahrenshandbuch in seiner Komplexität ohne fachliche 
Unterstützung schwer verständlich sei.

 

Außerdem war es der AWK ein Anliegen anzusprechen, 
dass bei den Behörden dringend ein Klima der Vorha-
bensermöglichung geschaffen werden müsse, in dem 
Betreiber:innen wohlwollende Unterstützung für ihre 
Vorhaben fänden. Das Umweltministerium sieht hier kei-
ne strukturellen Probleme in der Aufgabenerfüllung der 
Wasserbehörden, die an die wasserrechtlichen Vorgaben 
gebunden sind. Da die Zuständigkeit der fischökologi-
schen Belange nicht im Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft, sondern im Ministerium für Ernäh-
rung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) 
liegen, wäre das MLR hierzu richtiger Ansprechpartner.  

Die AWK ist der Auffassung, dass ein/e fachlich versier-
te/r Klimabeauftragte/r oder konkret eine Fachperson der 
KWK im Genehmigungsverfahren verpflichtend gemacht 
werden sollte. Bayern hat hier eine gute Regelung gefun-
den, indem eine Person der IHK, die Fachkenntnisse in 
der Wasserkraft besitzt, im Abwägungsprozess die Aus-
wirkungen der KWK beurteilt und berücksichtigt. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei Ministerin Thekla Walker und ihren Mitar-
beiter:innen für das Gespräch und den guten fachlichen 
Austausch. Während des Dialogs wurden die jeweiligen 
Zwänge, die durch die Rahmenbedingungen für beide 
Seiten entstehen, sehr deutlich. Beide Seiten betonen, 

16



dass das offene und zielorientierte Gespräch an anderer 
Stelle weitergeführt werden muss.

Ein klares Ergebnis des Treffens war es, dass Wasserkraft-
betreiber:innen, die Durchgängigkeit herstellen, Teil der 
Lösung in der Zielerreichung der WRRL sind und daher 
einbezogen werden müssen. 

Wie deutlich wird, herrschte nicht in allen Punkten Einig-
keit. Dissense bedeuten, dass es wichtig ist, im Gespräch 
zu bleiben. Daher sehen wir das Treffen als einen Baustein 
im demokratischen Prozess, an dem wir gerne dranblei-
ben und wir freuen uns, hier gemeinsam Ideen zu entwi-
ckeln und an Lösungen zu arbeiten. 

Die AWK wird weiterhin nicht nur auf Landes-, sondern 
auch auf Bundes- und EU-Ebene, daran mitarbeiten Lö-

sungen zu entwickeln, die den Gewässer- und Natur-
schutz, den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit 
voranbringen. Auch die zusätzlichen Leistungen der Was-
serkraft in klimatischen Extremfällen wie Niedrigwasser 
oder Hochwasser, die in diesem Gespräch nicht diskutiert 
wurden und von den Fachleuten des Ministeriums anders 
beurteilt werden, werden in aktuelle Diskussionen einge-
bracht.

Brigitte Reitter, Julia Neff 
in Abstimmung mit dem Umweltministerium

Mitglieder Mitteilung 2/22
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Der Artikel ist nachzulesen auf der Seite der 
Clearingstelle unter https://tinyurl.com/
20JahreEEG 

Das sagt die Clearingstelle EEG|KWKG als neutrale Einrichtung zur 
Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des 
KWKG, betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz:

Gesetzliche Vergütungsdauer 
von 20 Jahren

• die Erstattung vermiedener Netznutzungsentgelte 
unter den Voraussetzungen von § 18 StromNEV oder

• durch steuerrechtliche Vergünstigungen für den Be-
trieb von Eigenerzeugungsanlagen erzielen.

 
Anschlussvergütung:

Seit dem Inkrafttreten des EEG 2021 zum 1. Januar 2021 
können Anlagenbetreiber von ausgeförderten Anlagen, 
über den auf 20 Jahre begrenzten Vergütungszeitraum hi-
naus, eine Anschlussförderung in Anspruch nehmen.

Für welche Anlagen kann die Anschlussvergütung in An-
spruch genommen werden?

Die Anschlussvergütung können EEG-Anlagen in An-
spruch nehmen,

• deren Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2021 liegt,

• deren ursprünglicher Zahlungsanspruch auf EEG-
Vergütung beendet ist und

• die eine installierte Leistung von bis zu 100 kW auf-
weisen (vgl. § 19 Abs. 1 Nummer 2, § 21 Abs. 1 Num-
mer 3 Buchstabe b und § 3 Nummer 3a EEG 2021; zu 
Windenergieanlagen s. u.).

Zur Bestimmung der maximalen installierten Leistung 
von 100 kW sind die Vorschriften zur Anlagenzusammen-
fassung nach der jeweils für die Anlage geltenden EEG-
Fassung anzuwenden (§ 3 Nummer 3a EEG 2021). Die 
Förderung kann für diese Anlagen bis zum 31. Dezember 
2027 in Anspruch genommen werden (§ 25 Abs. 2 Num-
mer 1 EEG 2021). Die Förderdauer gilt unabhängig davon, 
wann die Anschlussförderung erstmalig in Anspruch ge-
nommen wurde.

Der Vergütungsanspruch nach dem EEG besteht grund-
sätzlich für die Dauer von 20 Jahren beginnend ab der In-
betriebnahme der Anlage zuzüglich des Inbetriebnahme-
jahres (vgl. § 9 Abs. 1 EEG 2000, § 12 Abs. 3 EEG 2004, § 
21 Abs. 1 EEG 2009/EEG 2012, § 22 EEG 2014, § 25 EEG 
2017, § 25 Abs. 1 EEG 2021).

Für alle Anlagen, die vor dem 1. April 2000 und damit vor 
dem Inkrafttreten des EEG 2000 in Betrieb genommen 
worden sind, setzt § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2000 als fiktives 
Inbetriebnahmejahr das Jahr 2000 fest. Diese Regelung 
gilt aufgrund der Übergangsbestimmungen in den nach-
folgenden EEG-Fassungen fort. Mithin endet für diese 
Anlagen der gesetzliche Vergütungszeitraum von 20 Jah-
ren am 31. Dezember 2020. Einzelheiten hierzu können 
Sie im Votum der Clearingstelle EEG vom 13. April 2010 
- 2009/26, Rn. 37 ff. nachlesen.

Für Wasserkraftanlagen enthielten die jeweils anzuwen-
denden EEG-Fassungen etliche Sonderregelungen, so 
dass bei der Wasserkraft andere Vergütungszeiträume 
gelten können.

Weiterbetrieb der Anlage:

Auch wenn der Vergütungszeitraum abgelaufen ist und 
damit der originäre Förderanspruch nach dem EEG nicht 
mehr besteht, handelt es sich weiterhin um eine Anlage 
im Sinne des EEG. Nach gegenwärtiger Rechtslage bleibt 
damit auch der Anspruch auf Netzanbindung der EEG-
Anlage bestehen (sog. kleiner Anwendungsbereich des 
EEG). Einnahmen und sonstige wirtschaftliche Vorteile 
können Anlagenbetreiberinnen und -betreiber nach dem 
Ende des Vergütungszeitraums z.B. durch

• Inanspruchnahme der Anschlussvergütung (s. dazu 
unten),

• den Verkauf des Stroms an Dritte (»sonstige Direkt-
vermarktung«, § 21a EEG 2021),

• einen (nicht gesetzlich vergüteten) Eigenverbrauch 
ggf. mit Nutzung eines Speichers,
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Was Sie frühzeitig bedenken sollten

Das richtige Konzept für die gelungene 
Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Mitglieder Mitteilung 2/22
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Die meisten kennen die Zahlen aus der Presse:

In den nächsten fünf Jahren stehen fast 200.000 Unter-
nehmen zur Betriebsübergabe an. Jedes fünfte deutsche 
Unternehmen muss auf einen Nachfolger oder Nachfol-
gerin übertragen werden. Aber in den wenigsten Unter-
nehmerfamilien gibt es konkrete Planungskonzepte. Eine 
weitere Schwierigkeit: nur in jedem zweiten Familienun-
ternehmen zeichnet sich eine familieninterne Übergabe 
ab. Offen bleibt, welche Alternativen es gibt. Es ist des-
halb nicht überraschend, dass nur jede zweite Betriebs-
übergabe erfolgreich ist. Die Übertragung des in jahre-
langer harter Arbeit aufgebauten unternehmerischen 
Lebenswerkes bleibt demzufolge eine der größten Her-
ausforderungen für jeden Unternehmer und seine Familie 
– ungeachtet aller sonstigen aktuellen gesamtwirtschaft-
lichen Problemfelder. Gleichzeitig wird durch gescheiterte 
Unternehmensnachfolgen auch schnell das zur Altersab-
sicherung vorgesehene sonstige familiäre Privatvermö-
gen gefährdet.

Vor diesem Hintergrund stellt sich schnell die drängende 
Frage, was zu einem erfolgreichen Unternehmensnach-
folgekonzept gehört, damit das Unternehmen und das 
Vermögen auch in der nachfolgenden Generation erfolg-
reich fortgeführt werden können.

Die Betriebsübergabe lässt sich nicht punktuell auf das 
Thema Steuern oder Unternehmertestament reduzieren. 
Der Generationswechsel im Unternehmen ist vielmehr 
eine anspruchsvolle und vielschichtige Querschnitts-
aufgabe, die insbesondere mit einem mittelfristigen 
Planungshorizont von fünf Jahren angegangen werden 

muss. Nachfolgeprojekte sind nicht nur durch anspruchs-
volle steuerliche und rechtliche Fragestellungen gekenn-
zeichnet.

Der emotionale Faktor als integraler Bestandteil einer 
Nachfolgeregelung

Eine gelungene Nachfolgeregelung kann nur gelingen, 
wenn gleichzeitig der menschliche Faktor berücksichtigt 
wird. Denn schließlich geht es um das Lebenswerk des 
Unternehmers, in das er viel Zeit und Energie investiert 
hat. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Unternehmer 
selbst, sondern auch für seinen Lebenspartner und die an-
deren Familienmitglieder. Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, dass das „Nicht-Loslassen-können“ eine der größten 
Herausforderungen für eine erfolgreiche Betriebsüberga-
be ist. Es ist deshalb in der Beratungspraxis immer wieder 
festzustellen, dass der zum harmonischen Übergang des 
Unternehmens auf die nachfolgende Generation richti-
ge Zeitpunkt immer wieder herausgeschoben wird bzw. 
die Thematik verdrängt wird. Der Senior übersieht dabei, 
dass dies nicht nur schädlich für den Unternehmensfort-
bestand ist, sondern auch für den potentiellen Nachfol-
ger oder die potentielle Nachfolgerin frustrierend ist. Dies 
führt in nicht wenigen Fällen dazu, dass die nachfolgende 
Generation sich anderweitig orientiert.

Es kann deshalb nur dringend daran appelliert werden, 
sich frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen und 
eine offene Kommunikation in der Familie zu pflegen. Alle 
Beteiligten – auch diejenigen, die nicht in das Unterneh-
men eintreten – müssen frühzeitig wissen, was geplant 
ist und können nur so ihre eigenen Planungen daran aus-
richten.



20

Nachfolgeregelung als fachliche  
Querschnittsaufgabe

Die Umsetzung eines Nachfolgekonzeptes lässt sich meist 
nicht auf den Aspekt der Erarbeitung eines punktuellen 
Übergabevertrages oder Unternehmertestamentes redu-
zieren. Es bedarf vielmehr eines stimmigen rechtlichen 
und steuerlichen Gesamtkonzeptes. Das beste Unter-
nehmertestament ist nicht viel wert, wenn die Nachfolge-
klausel im Gesellschaftsvertrag hierauf nicht abgestimmt 
ist. So scheitert beispielsweise der Generationswechsel, 
wenn es in Folge von (vererblichen) Pflichtteilsansprü-
chen oder wegen fehlender Eheverträge zu existenzbe-
drohenden Zerschlagungsrisiken kommt. Ebenso soll im 
Rahmen einer vernünftigen Vermögensstrukturierung 
der Unternehmensbereich von dem übrigen Vermögen 
haftungsrechtlich separiert werden. So sollte der Einzel-
unternehmer oder die Einzelunternehmerin sein bzw. ihr 
Wasserkraftwerk besser in eine eigenständige Gesell-
schaft übertragen oder der Unternehmer bzw. die Unter-
nehmerin sollte keine private Bürgschaft zur Absicherung 
eines Betriebskredites abgeben.

Rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Fra-
gestellungen müssen aufeinander abgestimmt gelöst 
werden. Wichtige Aspekte einer Nachfolgeregelung um-
fassen regelmäßig:

• Möglichst klare Trennung des Privatvermögensbe-
reichs und des Unternehmens (Vermeidung von Haf-
tungsrisiken)

• Steueroptimierte Übertragungs- und Unternehmens-
struktur

• Situationsgerechte Gesellschaftsverträge

• Situationsgerechte Übertragungsverträge

• Rechtssichere Dienst- und Anstellungsverträge von 
Familienmitgliedern

• Vorsorge im Privatbereich durch: Testamente, Pflicht-
teilsverzichte, Vorsorgevollmachten, Eheverträge

• Zukunftssichere Struktur des Privatvermögens

• Finanzielle Absicherung der Familienmitglieder, ins-
besondere des Seniorunternehmers bzw. der Senior-
unternehmerin und der Lebenspartnerin bzw. dem 
Lebenspartner.

Situationsgerechte Steuerplanung

Die wenigsten Unternehmer haben Einwände gegen eine 
faire Besteuerung von Betriebsvermögen anlässlich der 
Unternehmensübergabe. Das aktuelle Erbschaftssteuer-
gesetz weist jedoch so viele Ungereimtheiten und Sys-
tembrüche auf, dass eine bestandssichere Übertragung 
von Familienunternehmen in vielen Fällen eine äußerst 
komplexe Angelegenheit ist. In nicht wenigen Konstella-
tionen führt dies zur Veräußerung der Betriebe und damit 
- langfristig - zu einer Zerschlagung vieler mittelständi-
scher Betriebe als Rückgrat der bundesdeutschen Wirt-
schaft. Beispiele für eine sinnvolle Steuerplanung: Die 
bisher im steuerlichen Privatvermögen gehaltene Was-
serkraftanlage sollte durch Einbringung in eine gewerb-
liche Struktur in den Vorteil der erbschaftsteuerlichen 
Privilegierungen der §§ 13 a, b ErbStG kommen. Zuviel 
Eigenkapital im Unternehmen führt u. U. zu erbschaft-
steuerlich schädlichem Verwaltungsvermögen und ver-
hindert eine steuerlich begünstigte Übertragung auf die 
nachfolgende Generation.

Aber nicht nur die Erbschaftssteuer ist bei der Betriebs-
übergabe zu beachten. Es lauern auch viele ertragsrecht-
liche Klippen, die es zu beachten gilt. Durch einen feh-
lerhaften Übergabevertrag wird beispielsweise eine seit 
vielen Jahren bestehende Betriebsaufspaltung unbeab-
sichtigt aufgelöst, mit der Konsequenz der Versteuerung 
sämtlicher stiller Reserven. 

Zwingendes Erfordernis ist deshalb eine steuerliche Ge-
samtplanung.

Nachfolgeregelung als Chance für eine grundsätzli-
che Bestandsaufnahme

Eine Unternehmensübergabe eröffnet gleichzeitig die 
Chance, auch die strukturelle Ausrichtung des Unter-
nehmens und dessen Zukunftsfähigkeit einer kritischen 
Überprüfung zu unterziehen. Ein immer größer werden-
der Gesellschafterkreis gibt beispielsweise Anlass, über 
eine Änderung der Rechtsform nachzudenken. Vielleicht 
eröffnet eine Holdingstruktur Vorteile für eine zukünfti-
ge bessere Marktpositionierung des Unternehmens und 
die finanzielle Absicherung der Unternehmerfamilie. Im 
Idealfall verknüpfen sich komplementär die persönliche 
Familienstrategie mit der langfristigen Unternehmens-
strategie.



Dr. Hannspeter Riedel

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Partner bei Peters, Schönberger & Partner
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Zehntstr. 2 • D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 4768862 • www.hydroenergie.de

Wir planen für Sie:
 • Neubau, Reaktivierung und Modernisierung von
      Wasserkraftanlagen - alle Druckstufen/Turbinentypen
 • Alle Arten von Fischschutz-, Fischauf- und
      Fischabstiegsanlagen
 • Hydro-Fischlift, für größere Höhenunterschiede
  • Das bewegliche Wasserkraftwerk

Nachfolgeregelung als dauerhafte Aufgabe

Die Unternehmensnachfolge sollte Bestandteil eines um-
fassenden und langfristigen Unternehmenssicherungs-
konzeptes sein und sollte deshalb zur Vermeidung von 
nie ausschließbaren, unvorhergesehenen Übertragungs-
konstellationen vertragliche Risikovorsorgemaßnahmen 
umfassen (Beispiel: Auch gerade die junge Unternehme-
rin bzw. der junge Unternehmer brauchen ein Testament, 
um ungewollte Gesellschafterkonstellationen im Falle 
eines unerwarteten Versterbens der Nachfolgerin bzw. 
des Nachfolgers zu verhindern oder ungewollte Doppel-
besteuerungskonstellationen).

Von besonderer Bedeutung ist die kontinuierliche Über-
prüfung der zwischen den Gesellschaftern getroffenen Ab-
reden dahingehend, ob sie noch im Einklang mit den sich 
verändernden sachlichen und persönlichen Gegebenhei-
ten stehen oder angepasst werden müssen. Sachlicher 
Änderungsbedarf kann sich aus einer sich wandelnden 
Gesetzgebung ergeben, aber auch durch die Änderung 
der familiären Verhältnisse (z.B. die Kinder werden voll-
jährig, Scheidung, Zukauf weiterer Vermögenswerte, be-
triebliche Umstrukturierung). Unternehmensnachfolge als 
Bestandteil der Unternehmenssicherung ist damit eine 

permanente Aufgabe, aber mit jeweils unterschiedlichen 
Akzenten und zeitlichem Aufwand für die Beteiligten.

Die eben skizzierte große Herausforderung der Unter-
nehmens- und Vermögensnachfolge kann jedoch allen 
Unkenrufen zum Trotz gemeistert werden. Wichtigste 
Aufgabe der Unternehmerin bzw. des Unternehmers ist 
dabei, das Thema nicht zu verdrängen, sondern es zum 
Hauptpunkt ihrer bzw. seiner persönlichen und unterneh-
merischen Agenda zu machen.
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Happy End nach zähem Ringen

Mitglieder stellen sich vor:  
Trippelmühle

Historie

Bereits vor mehr als 500 Jahren ist am Standort der heu-
tigen „Trippelmühle“ in Wutöschingen-Degernau eine 
Getreidemühle erwähnt. So ist bekannt, dass bis 1610 
ein Sixt Weißenberger Lehensmann der Landgrafschaft 
Klettgau war und die Mühle betrieb. Wohl um 1842 wurde 
dem Müller Martin Kaiser vom Großherzoglichen Bezirks-
amte Waldshut gestattet, diese noch um eine Ölmühle zu 
erweitern. Ab 1863 wurde dann auch noch ein Mühlrad 
für eine Gipsmühle genehmigt. Ab etwa 1901 wurde mit 
einem Mühlrad Elektrizität erzeugt.

Das Ende des Mühlenbetriebes kam schleichend. Nach-
dem ein Mühlrad nach dem anderen außer Betrieb ge-
nommen worden war, wurde 1964 das letzte Mühlrad we-
gen Problemen bei Eisgang abgebaut.

Der Mühlkanal blieb aber in Betrieb, da außer der Trip-
pelmühle noch weitere Wasserkraftanlagen nach wie vor 
in Betrieb waren, so unter anderem die größte Anlage bei 
den Aluminium-Werken Wutöschingen (AWW). 

Erste Pläne zur Reaktivierung

Einige Jahre verblieb die Anlage ohne weitere Nutzung - 
bis bei Albert Trippel, dem heutigen Eigentümer und Mit-
betreiber des Kraftwerks, die Idee reifte, die Anlage wie-
der zur Erzeugung von sauberem Strom zu reaktivieren. 

Mehrere Versuche und Anläufe scheiterten, insbesondere 
durch die Mitteilung der Behörden, dass für die Anlage 
kein Wasserrecht bestehe. Entsprechende Eintragungen 
im Wasserbuch seien nicht vorhanden, so dass davon 
auszugehen sei, dass für die Anlage kein Wasserrecht be-
stehe. Ein Antrag auf Eintragung ins Wasserbuch wurde 
von den Behörden 2013 abgelehnt - trotz der nachgewie-
senen mehrere Jahrhunderte alten Existenz des Mühlen-
betriebs. Es müsse ein vollständig neues Wasserrecht be-
antragt werden.

Ein neuer Start erfolgte zusammen mit Thomas Bächle, 
später kam noch Andreas Alex dazu. 

Erneute Planungen durch heutige Betreiber

Die Betreibergemeinschaft wollte nicht aufgeben. Tho-
mas Bächle recherchierte weiterhin intensiv auf der Su-
che nach Quellen, die das Vorhandensein eines Wasser-
rechts bestätigen konnten.

Nach langer intensiver Suche konnte Thomas Bächle über 
das Staatsarchiv in Freiburg i.Br. die notwendigen und be-

Örtlichkeit vor dem Umbau, Bild: AWK

Örtlichkeit nach dem Umbau, Bild: AWK
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hördlicherseits vermissten Unterlagen ausfindig machen. 
Diese befanden sich zu aller Überraschung nämlich aus-
geliehen im Archiv des zuständigen Landratsamtes.

Das zuständige Landratsamt Waldshut bestätigte dann 
das Vorhandensein eines Wasserrechts. Das alte Recht 
wurde festgestellt und die Benutzung im Wasserbuch ein-
getragen. Nun konnte endlich in die konkretere Planung 
eingestiegen werden und ein Antrag auf Zulassung per 
Anzeige gestellt werden.

Im Rahmen des Verfahrens ergaben sich dann aber noch 
einige weitere Hürden, die genommen werden mussten. 

So durfte die Wasserkraftanlage nicht wie geplant als 
Buchtenkraftwerk zum Kanal errichtet werden, der Platz 
wäre vorhanden gewesen, sondern musste direkt in den 
bestehenden Kanal eingebaut werden, um, nach Ansicht 
der Behörde, das bestehende Wasserrecht zu erfüllen. 
Dies bedeutete aber insbesondere Nachteile gegenüber 

der Hochwasserabfuhr. So musste umgeplant und weite-
re Maßnahmen ergriffen werden, welche auch kostenin-
tensiv waren.

Schließlich aber gelang es alle Hürden zu nehmen, so 
dass dem Vorhaben im April 2020 vom Landratsamt 
Waldshut die Zustimmung erteilt werden konnte.

Bau und Inbetriebnahme

Nur wenige Tage nach Erteilung der Zustimmung wurde 
dann bereits mit dem Bau begonnen. 

Die Betreiber legten selbst Hand an und realisierten na-
hezu die ganzen baulichen Arbeiten eigenständig. Nur bei 
einigen wenigen speziellen Arbeiten wurden sie von ört-
lichen Baufirmen begleitet. 

Bei der Planung, Statik und bei den Bewehrungsarbeiten 
wurden sie von Bauingenieur Konrad Bächle, Bruder von 
Thomas Bächle, unterstützt. 

Auch die Anfragen zur Maschinentechnik, zum Stahlwas-
serbau und anderen Gewerken erfolgte durch die Betrei-
bergruppe selbst.

Als Maschinenlieferant wurde die Firma WATEC ausge-
wählt. Die Wehrklappe wurde von der Firma Bernhard Blick auf die Baustelle, der Bypasskanal ist bereits nahezu 

fertigestellt, Bild: AWK

Maschinenraum mit der langsamlaufenden, direkt gekuppelten 
Kaplanturbine mit Permanetmagnetgenerator, Bild: AWK
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Weis, der Rechenreiniger von der Firma Pfeffer geliefert 
und montiert.

Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit konnte die In-
betriebnahme am 19. Januar 2022 mit der erfolgreichen 
Synchronisierung des Generators ans öffentliche Netz 
gefeiert werden.

An der Wasserkraftanlage wurde ein Fischabstieg reali-
siert, während der Fischaufstieg an der gemeinschaftlich 
genutzten Wehranlage im Hauptgewässer der Wutach er-
folgt. Dieser Fischaufstieg war schon vorhanden.

Tag der offenen Tür

Am 9. April 2022 wurde mit einem Tag der offenen Tür das 
gelungene Werk der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Bei Kaffee und Kuchen konnten zahlreiche interessierte 
Besucher sich ein Bild von der Kleinwasserkraftanlage 
machen. Durchweg waren positive Meinungen hörbar. 
Und nachdem der Krieg in der Ukraine erst wenige Wo-

Die Betreiber und Initiatoren (von links): Andreas Alex, Thomas 
Bächle, Albert Trippel, Bild: AWK

Daten zur Anlage

Turbine   Kaplan
Generator   Permanentmanet,  
    18-polig
Drehzahl   166,7 min-1
Wasserecht Kanal   3,2 m3/
Mittlere Fallhöhe  1,76 Meter
Leistung   40 kW
Jahresproduktion  250.000 kWh  
    (~ 80 Haushalte)

Daten zum Bau

Baustrom             2.900 kWh
Kies für Beton             750 Tonnen
Zement             75 Tonnen
Beton              375 m3
Diesel (für Baumaschinen)    4.860 Liter
LKW-Kilometer            14.900 km
Eigenleistung             6.100 Arbeitsstunden
Genehmigungsgebühr            10.186 Euro

Am Bau beteiligte Firmen

Bauliche Unterstützung  Heitzmann&Wenzel, Bonndorf
Wehrklappe     Bernhard Weis Schlosserei, Simonswald
Rechenreiniger   Martin Pfeffer Wasserkraftanlagen, Rottweil
Maschinensatz   WATEC Hydro GmbH, Heimertingen
Autokran    Zimmermann Autokrane GmbH & Co KG, Bad Säckingen

Rolf Hezel

chen zuvor ausbrach, wurde die Anlage von vielen Besu-
cherinnen und Besuchern auch als Beispiel einer wichti-
gen lokalen Energieversorgung gesehen.



Auch für Wasserkraftbetreiber mit Problemen verbunden

Vermeidung von Schwall und Sunk

Stauregelungen sind in der Lage, auch ankommende 
Schwankungen auszugleichen oder zumindest zu dämp-
fen.

Wir rufen daher alle Wasserkraftbetreiber auf, Schwall- 
und Sunkvorgänge zu vermeiden. Sollten Sie Probleme 
mit derartigen Vorgängen haben, wenden Sie sich gerne 
an uns. 

Quellen- und weiterführende Literaturangaben:

• Nutzungskonflikte bei zukünftigen Niedrigwasser-
ständen, Analyse + Ableitung von Handlungsempfeh-
lungen an den Beispielen Murg und Kocher, LUBW, 
Okt. 2017

• Wasserkrafterlass Baden-Württemberg, Umweltmi-
nisterium BW, 15. Mai 2018

• Wassergesetz Baden-Württemberg

• Schwall und Sunk – ein kurzer Überblick, Wasser-
Wirtschaft, Juni 2015

• Schwall und Sunk an Fließgewässern in Baden-Würt-
temberg, Domass, Masterarbeit Feb. 2019

Allgemein bezeichnet der Begriff Schwall und Sunk plötz-
liche Wasserspiegelsenkungen bzw. – hebungen. In Ge-
wässern werden diese durch abrupte Durchflussände-
rungen hervorgerufen. In der Regel wird die Bezeichnung 
„Schwall und Sunk“ jedoch ausschließlich auf Abfluss-
schwankungen in Fließgewässern, welche durch einen 
bedarfsorientierten Betrieb von Wasserkraftanlagen her-
vorgerufen werden, bezogen. 

Für die gewässerökologische Seite ist Schwall und Sunk 
insbesondere bei Niedrigwasserabflüssen ein großes 
Problem. In und auf der Gewässersohle lebende Organis-
men, insbesondere Wirbellose, Fischeier oder Fischlarven 
werden dadurch stark geschädigt. Im Schwall werden 
diese Organismen in seichtere Uferflächen gespült, im 
nachfolgenden Sunk liegen diese dann trocken, die Orga-
nismen verenden.

Auch für die Wasserkraftbetreiber ist Schwall und Sunk, 
unabhängig vom Verursacher, mit Problemen verbunden, 
führen sie doch häufig zu ungewollten Regelvorgängen 
bis hin zum Abstellen der Maschinen aufgrund von Rück-
leistung.

In aller Regel ist ein Schwall- und Sunkbetrieb für die 
Kleinwasserkraftanlagen auch nicht gestattet. So gibt es 
auch das Gesetz vor (§ 23 Abs. 2 WG).

Ursachen für einen ungewollten Schwall- und Sunkbe-
trieb durch Wasserkraftanlagen sind häufig fehlerhafte 
Stellorgane (Wehrklappen, Schützen) sowie nicht rich-
tig eingestellte Pegelregulierungen. Gut funktionierende 
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Aufatmen - Oberlandesgericht Stuttgart verneint gerichtliche Über-
prüfbarkeit der Richtigkeit der gutachterlichen Bescheinigung

In den Verfahren verschiedener Netzbetreiber gegen In-
haber von Wasserkraftanlagen wegen Zahlung der höhe-
ren Einspeisevergütung nach Bestätigung einer wesent-
lichen ökologischen Verbesserung gibt es nunmehr eine 
völlig neue, für die Wasserkraftanlagenbetreiber positive 
Entwicklung.

Bislang hatten die Instanzgerichte und auch die Oberlan-
desgerichte im Wesentlichen die gerichtliche Überprüf-
barkeit der inhaltlichen Richtigkeit einer gutachterlichen 
Bescheinigung im Sinne des § 23 EEG 2009 bestätigt 
und lediglich inhaltlich unterschiedliche Anforderungen 
an den Inhalt der gutachterlichen Bescheinigungen ei-
nerseits und der Anforderungen an die Überprüfbarkeit 
(Plausibilitätsprüfung) gestellt und sind dabei zu höchst 
unterschiedlichen Auffassungen gelangt.

Nachdem bereits der 5. Senat des Oberlandesgerichts 
Stuttgart in einem Urteil vom 05.02.2021 die inhaltlichen 
Anforderungen an die Bescheinigung des Umweltgut-
achters bzw. der Umweltgutachterin herabgesetzt und 
auch die Prüfbarkeit auf eine Plausibilitätsprüfung eines 
fachkundigen Laien beschränkt hat, hat nunmehr der 3. 
Senat des Oberlandesgerichts Stuttgart mit Urteil vom 
26.10.2022 entschieden, dass die Bescheinigungen des 
Umweltgutachters bzw. der Umweltgutachterin im Sinne 
des § 23 EEG 2009 ausschließlich auf formale Richtigkeit 
geprüft werden können, also dahingehend, ob die Be-
scheinigung durch einen zugelassenen Umweltgutachter 
bzw. Umweltgutachterin ausgestellt ist, ob die Maßnahme 
im letztlich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt wurde 
und ob es sich um eine Maßnahme aus den Bewirtschaf-
tungszielen der gesetzlichen Regelung handelt.

Die Bewertung, ob tatsächlich eine wesentliche ökologi-
sche Verbesserung durch eine bescheinigte Maßnahme 
vorliegt, ist nach Auffassung des OLG Stuttgart allerdings 
der gerichtlichen Überprüfbarkeit entzogen. Das OLG 
Stuttgart begründet dies damit, dass der Gesetzgeber 
bewusst spezialisierte Fachleute für die Bestätigung des 
Vorliegens einer wesentlichen ökologischen Verbesse-
rung ausgewählt hat, die auch entsprechender fachlicher 
Kontrolle und Überprüfungen unterliegen, weshalb die 
Ergebnisse der Überprüfungen durch die beauftragten 
Fachleute auch durch die Gerichte zu akzeptieren sind.

Wörtlich hierzu: „Eine gerichtliche Überprüfung der 
von einem solchen, vom Gesetzgeber grundsätzlich als 
geeignet und zuverlässig angesehenen Umweltgutach-
ter ausgestellten Bescheinigungen ist aufgrund eigener 
Fachkunde des Gerichts nicht möglich, nach Auffassung 
des Senats nicht einmal im Bezug auf die Plausibilität, 
weil die zugrunde liegenden technischen Feststellun-
gen und die beschriebenen ökologischen Auswirkungen 
ohne Hinzuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen 
kaum beurteilt werden können. Es spricht aufgrund der 

Einsprüche gegen gutachterliche  
Bescheinigung gemäß § 23 EEG 2009
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Formulierung im § 23 Abs. 5 Satz 3 EEG vieles dafür, dass 
der Gesetzgeber mit der Einführung der Bescheinigung 
eine Vereinfachung und Entbürokratisierung erreichen 
sowie Parteien und Gerichte von Streitigkeiten über den 
Nachweis der Voraussetzungen einer erhöhten Einspei-
severgütung entbinden wollte.“

Diese Rechtsauffassung, die wir von Anfang an in allen 
Verfahren vertreten haben, begründet das OLG Stuttgart 
dabei ergänzend unter Verweis auf eine aktuelle Ent-
scheidung des BGH vom 24.02.2022 – IX ZB 5/21 zu 
einer ähnlichen gesetzlichen Regelung in § 305 InsO und 
kommt zu dem Ergebnis, dass die vorliegende Regelung 
des § 23 EEG 2009 mit der Regelung in § 305 InsO ver-
gleichbar und die hierzu vom BGH entwickelten Grund-
sätze auch auf diese Regelung anwendbar sind.

Vor allem der Verweis auf dieses aktuelle Urteil des BGH 
macht Hoffnung, dass letztlich auch der BGH die Auffas-
sung des OLG Stuttgart stützen wird. Das OLG hat die 
Revision gegen das Urteil zugelassen. Ob die Beklagte 
Revision einlegen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir 
gehen allerdings davon aus, dass in den beiden beim BGH 
anhängigen Verfahren auf Zulassung der Revision gegen 
zwei Urteile des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Senate 
Freiburg) die oben zitierten Entscheidungen ebenfalls mit 
einfließen werden.

Sollte sich die Auffassung des OLG Stuttgart durchset-
zen, wird das die Erfolgsaussicht der noch anhängigen 
Verfahren der Wasserkraftanlagenbetreiber erheblich er-
höhen.

 
Rechtsanwalt Siegmund Schäfer

E-Werk Stengle in Bad Niederau, Bild: Julia Neff
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Mit dem Trittsteinkonzept zur Umsetzung der WRRL

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) muss bis 2027 um-
gesetzt sein. Bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen. 
Eine der Ursachen für das Nicht-Erreichen des guten 
ökologischen Zustands bei Gewässern in Baden-Würt-
temberg liegt in der schlechten Struktur der Gewässer. 
Gezielte Strukturverbesserungen zur Schaffung und Er-
haltung naturnaher Lebensräume für heimische Orga-
nismen sollen dem Abhilfe schaffen. Wie diese Struktur-
maßnahmen an Gewässern I. und II. Ordnung aussehen 
und wie sie umgesetzt werden können, wird in der Lan-
desstudie Gewässerökologie (LSGÖ) beschrieben. Die 
LSGÖ ist damit ein Werkzeug zur Umsetzung der WRRL, 
d.h. die Ergebnisse der LSGÖ fließen in die Bewertung im 
Rahmen der WRRL ein.

Um die strukturellen Voraussetzungen (also Lebensräu-
me) für den guten ökologischen Zustand nach WRRL zu 
schaffen ist es nötig, das vorhandene strukturelle Defizit 
zu ermitteln, Maßnahmenbereiche zu definieren und eine 
Maßnahmenkonzeption zu erstellen. Dieses Vorgehen ist 
landesweit vereinheitlicht und bereits bestehende Pla-
nungen müssen in der Maßnahmenkonzeption berück-
sichtigt werden. Als Grundlage hierzu dienen Daten der 
Gewässerstrukturkartierung. 

Generell folgt die LSGÖ dem Konzept der Strahlwirkung 
bzw. der Trittsteine. Das bedeutet, dass naturnahe Ab-
schnitte eine positive Strahlwirkung auf benachbarte, 
ökologisch schlechtere Abschnitte haben. Dabei werden 
vier Arten von Gewässerabschnitten unterschieden: Ers-
tens die potenzielle Besiedelungsquelle, also der natur-
nahe Abschnitt, in dem eine dauerhafte Besiedelung von 

Organismen wahrscheinlich ist, zweitens die Aufwer-
tungsstrecke, also ein Abschnitt mit schlechterer struk-
tureller Qualität, der durch die Strahlwirkung positiv be-
einflusst wird und drittens die Verbindungsstrecke, also 
die Strecke, in der lediglich Durchgängigkeit gegeben 
ist, Organismen sich aber nicht dauerhaft ansiedeln kön-
nen. Ein vierter Abschnitt ist die Gewässerstrecke, die 
schlechter als die Verbindungsstrecke ist. 

Ziel ist es, 50% der Fließstrecke in einem Betrachtungs-
raum der Strukturklasse 1-3 (nach WRRL) zuordnen zu 
können. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, folgt die 
LSGÖ einer anderen Strategie, nämlich dem gezielten 
Schaffen von Habitaten für Fische. 

Um den ökologischen Zustand an Gewässern zu bestim-
men, dienen vier Gruppen von Lebewesen als Bewer-
tungsgrundlage: am Gewässerboden lebende wirbellose 
Tiere (Makrozoobenthos), Wasserpflanzen (Makrophy-
ten) und am Gewässerboden anhaftende Algen (Phyto-
benthos), schwebende Algen (Phytoplankton) sowie Fi-
sche. 

In Deutschland wird der Fokus innerhalb dieser vier 
Gruppen auf den Bereich der Fische gelegt. Grund hier-
für ist die Annahme, dass wenn es den Fischen gut geht 
und ausreichend Habitate vorhanden sind, auch die an-
deren Parameter in ausreichender Menge und Güte vor-
handen sein werden. 

Ein Ziel der LSGÖ ist es also, die Situation für Fische zu 
verbessern, indem Strukturen im Gewässer und damit 

Landesstudie Gewässerökologie  
Baden-Württemberg
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Lebensräume geschaffen werden, die nicht durchgängig 
vorhanden, aber vernetzt sein müssen. Das Hauptaugen-
merk der LSGÖ liegt auf acht Fokusarten, da sich die An-
sprüche der meisten Arten einer Referenzfischzönose 
durch die Berücksichtigung einzelner Arten subsummie-
ren lasse. Jedem Stadium im Lebenszyklus eines Fisches 
(Larven-, Jungfisch-, Adultes Stadium sowie der geeig-
nete Laichplatz) im Gewässer soll laut LSGÖ Rechnung 
getragen werden. Die zentralen Gewässerstrukturen, die 
im Lebenszyklus eines Fisches relevant sind, lassen sich 
damit in folgende acht Bereiche unterteilen: überströmte 
Kiesflächen; flache, strömungsarme Bereiche, flach ab-
fallende, angeströmte Bereiche, Fließrinnen, Rauschen, 
Deckungsstrukturen, Feinsedimentbänke und Kolke. 

Konkrete Strukturmaßnahmen sind z.B. Stammholz-Kas-
tenkonstruktionen als Fischunterstand und Geschwemm-

Totholzbuhne und Stammholz-Kastenkonstruktion, Bild: Chris-
toph Dörflinger RP Freiburg

selfang, Krainerwände zur Böschungssicherung, ein-
gebrachte und befestigte Wurzelstöcke, u.a. Über die 
eingebrachte Struktur wird neuer Lebensraum geschaf-
fen. Eine Kernaussage der LSGÖ ist: natürliche Struk-
turen sind die wertvollsten Strukturen. Und auch das 
Hochwasser wird als wichtiger Akteur in der natürlichen 
Gewässerumgestaltung gesehen.

Die Elemente der Gewässerstudie wurden am 10. Novem-
ber 2022, in einer vom Wasserwirtschaftsverband Baden-
Württemberg (wbw) organisierten öffentlichen Veranstal-
tung im Regierungspräsidium Tübingen, vorgestellt. 

Hier https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wasser-
boden/landesstudie-gewaesser/ finden Sie sowohl die 
Studie als auch verschiedene Kurzvideos, die die LSGÖ 
erklären. In einfach verständlicher Sprache sind die Kern-

Stammholz-Kastenkonstruktion, Bild: Christoph Dörflinger RP 
Freiburg



30

Kaplanturbinen
Wasserkraftanlagen
Watec Hydro GmbH | Alpenstraße 22 | D-87751 Heimertingen
Tel.: +49 (0) 83 35/98 93 39-0 | E-Mail: info@watec-hydro.de www.watec-hydro.de

FORTSCHRITT
durch WATEC Hydro

BAHNHOFSTRASSE 7
76689 KARLSDORF-NEUTHARD
Telefon 07251 94753
Telefax 07251 94755
info@rakanzlei-schaefer.de
www.rakanzlei-schaefer.de

„…mehr als 25 Jahre
Beratung für die Wasserkraft!“

Sonstige Schwerpunkte:
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht,
Arbeitsrecht, Baurecht, 
Forderungsinkasso

 

 

BAHNHOFSTRASSE 7
76689 KARLSDORF-NEUTHARD
Telefon 07251 94753
Telefax 07251 94755
info@rakanzlei-schaefer.de
www.rakanzlei-schaefer.de

Schwerpunkte
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht, Baurecht, Immobilien- 
und Mietrecht, Verkehrsrecht, 
Forderungsinkasso

Siegmund Schäfer
Rechtsanwalt

Brigitte Reitter

aussagen der LSGÖ hier in eine kleine Geschichte ver-
packt: https://lsgoe-giio-bw.de

Sollten Sie Strukturmaßnahmen an ihrem Gewässer ge-
plant oder umgesetzt haben, kann die Kommunikation 

darüber unter Bezugnahme auf die LSGÖ sicher hilfreich 
sein. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Geschäftsstelle Ge-
wässerökologie im RP Tübingen: gs.gewaesseroekolo-
gie@rpt.bwl.de
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Wasserkraftbranche steht zusammen und  
unterbindet Verschlechterungen

3. Das mit dem Osterpaket neu eingeführte überragen-
de öffentliche Interesse wurde allen Erneuerbaren 
Energieformen im § 2 EEG zugestanden - der Was-
serkraft als einziger Sparte jedoch nicht. 

Alle 3 Punkte konnten dank sehr großem Engagement 
aus der gesamten Wasserkraftbranche abgewehrt wer-
den und die Wasserkraftsparte hat final, wie alle anderen 
Erneuerbaren Energieträger, das überragende öffentliche 
Interesse durch das Osterpaket erhalten.

Unser Dank geht vor allem an die Politiker, die uns zu-
gehört und ihre knappe Zeit für unser Thema geopfert 
haben und die letztendlich den Supergau für die Wasser-
kraft, der in den Ministerien vorbereitet wurde, „kurz vor 
12“ abgewendet haben. 

Wir bedanken uns auch recht herzlich bei allen, die ak-
tiv die Politiker angesprochen und auf das verheerende 
Osterpaket für die Wasserkraft hingewiesen haben. Vie-
le Politiker haben sich vor Ort an Wasserkraftanlagen 
informiert und einen nachhaltig positiven Eindruck von 
der Wasserkraft mitnehmen können. Wir freuen uns über 
einen anhaltenden konstruktiven Dialog. 

Es war ein turbulentes Jahr für den Strom- und Gas-
markt, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Täglich 
erreichen neue Meldungen zur Energielage die Bevölke-
rung. Die Abhängigkeit von Energieimporten soll deshalb 
schnell reduziert werden. Die Regierung hat in der ersten 
Hälfte des Jahres eine Novellierung des EEG durchge-
führt, das sogenannte EEG-Osterpaket, das den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien beschleunigen und uns in die 
Energieautarkie führen soll. 

Vor der Verabschiedung eines Gesetzes gibt es üblicher-
weise Entwürfe, die in diesem Fall im Bundeswirtschafts-
ministerium erarbeitet und mit dem Umweltministerium 
abgestimmt wurden. Im Anschluss ging der Gesetzesent-
wurf des EEG-Osterpakets in die Verbändeanhörung, wo 
wir als Wasserkraftverband die Möglichkeit zur Stellung-
nahme hatten. Wir trauten unseren Augen nicht, als wir 
den Entwurf bekamen, da dieser ein Angriff auf die Was-
serkraft war. Der Entwurf beinhaltete folgende Punkte: 

1. Wasserkraftanlagen unter 500 kW (90% der Be-
standsanlagen) hätten demnach nach Ablauf der der-
zeitigen Förderphase keine Einspeisevergütung mehr 
nach EEG bekommen. Dadurch wären Finanzierun-
gen erschwert, sogar unmöglich geworden. Auch 
die Umsetzung von ökologischen Maßnahmen wäre 
nicht mehr erfolgt.

2. Es war geplant, in § 40 einen Absatz 4a EEG einzu-
führen, der die Wasserbörde ermächtigt hätte beim 
jeweiligen Netzbetreiber die Einspeisevergütung zu 
stoppen, wenn die Behörde zum Ergebnis gekommen 
wäre, dass die schwammigen ökologischen Vorga-
ben nicht zu 100 % erfüllt worden seien. Dadurch hät-
te der Anlagenbetreiber seine Vergütung, die Rechts-
sicherheit und den Investitionsschutz verloren. Auch 
Banken hätten diesen Punkt mit Sicherheit aufgegrif-
fen und bewertet. 

Martin Renn
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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Arbeitsgemeinschaft  Wasserkraftwerke 

Baden-Württemberg e. V.,

in der Vorweihnachtszeit können wir auf ein nahezu ab-
gelaufenes Jahr, das weniger vom Pandemiegeschehen 
bestimmt war als die Jahre zuvor, zurückblicken. 
Ein Rückblick ist auch ein Anlass, um Dank auszuspre-
chen. Dies möchte ich ganz besonders im Kontext des 
„Osterpakets“ tun. Hier gab es zahlreiche Gespräche, 
Schreiben und andere Aktionen, für die ich allen daran 
Beteiligten herzlich danken möchte. Ohne ihren selbstlo-
sen und engagierten Einsatz lägen die Dinge sicherlich 
anders!
Klimatisch gesehen war das Jahr 2022 allerdings ein wei-
teres schwieriges Jahr für die Wasserkraft, denn die Nie-
derschlagsmengen waren eher gering, sieht man einmal 
von einigen wenigen Regionen ab, in denen es reichliche 
Niederschlagsmengen gab. „Trockene Jahre“ sind schwie-
rige Jahre für uns „Wasserkraftler“, denn unsere Anlagen 
sind nicht ausgelastet und somit ist die „Stromernte“ un-
terdurchschnittlich. 
Die Kehrseite der Medaille sind sintflutartige Nieder-
schläge, die sich als Hochwasser ihren Weg bahnen und 
dabei große Schäden anrichten. Vor diesem Hintergrund 
drängt sich die Frage auf, ob wir diesen Entwicklungen 
etwas entgegensetzen können bzw. wie wir uns verhalten 
und positionieren sollten. 
In meinem letzten Weihnachtsgruß habe ich auf Pump-
speicherkraftwerke verwiesen. Diese hätten mindestens 
zwei Vorteile. Mit solchen Anlagen könnte man große 
Niederschlagsmengen zumindest teilweise puffern und 
ihr beachtliches Potenzial für die Stromerzeugung nut-

zen. Die zweite Möglichkeit solcher Anlagen ist im Zu-
sammenhang mit der Kardinalfrage der Energiewende zu 
sehen: Speicher für die Zeiten, in denen wenig elektrische 
Energie aus Sonne und Wind ins Netz eingespeist werden 
kann. Pumpspeicherwerke sind so etwas wie eine „Bat-
terie der Zukunft“, denn sie können, bei entsprechender 
Auslegung, große Strommengen in kurzer Zeit zur Ver-
fügung stellen – und umgekehrt natürlich auch puffern.
Ich weiß, dass es gegen Pumpspeicherwerke große Vor-
behalte gibt und häufig argumentiert wird, diese seien zu 
teuer. Ja, solche Anlagen erfordern hohe Investitionen, 
keine Frage. Aber sollten uns diese hohen Investitionen 
schrecken, wo wir doch nur zu gut wissen, dass die Fol-
gen des nicht unerheblich vom Einsatz fossiler Energien 
verursachten Klimawandels für uns noch zigmal teurer 
sind? 
An dieser Stelle könnte man auch an die neue „Edelener-
gie“ Wasserstoff denken, besonders an „grünen Wasser-
stoff“. Wenn Politiker über diese neue Energie reden, dann 
verweisen sie zumeist nur auf den Einsatz der „Erneuer-
baren“ Sonne und Wind. Zu den „Erneuerbaren“ gehört 
jedoch auch die Wasserkraft, die wesentlich weniger „vo-
latil“ ist als die beiden anderen! Weshalb denken Politiker 
und Funktionäre denn nicht an Pumpspeicherkraftwerke 
mit ihren wichtigen Puffer- und Speicherfunktionen, wenn 
Sonne und Wind für die Herstellung „grünen Wasserstof-
fes“ zu wenig Strom liefern? Ein gut durchdachter Mix aus 
Wasser, Sonne und Wind als Quelle für „grünen Wasser-
stoff“ hätte auch den Vorteil, dass man diesen nicht im-
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portieren muss, sondern in unserem Land erzeugen kann. 
Der Gesichtspunkt „regionale Wertschöpfung“ lässt grü-
ßen! 
Trommeln wir also laut für die Wasserkraft, der wir uns 
verschrieben haben. Leisten wir Überzeugungsarbeit vor 
Ort und machen wir unseren Mitbürgern und der Politik 
klar, welches große Potenzial in der Wasserkraft steckt! 
Ich weiß, in meinem Appell schwingt ein hohes Maß an 
Optimismus mit – aber wenn uns dieser fehlt und es uns 
auch an Entschlossenheit mangelt, dann steht es schlecht 
um die Zukunft der Wasserkraft! Und es gibt noch weitere 

Verlierer: unsere Umwelt, unser Klima und letztlich auch 
unsere Gesellschaft!

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine gesegne-
te Weihnachtszeit, alles Gute im neuen Jahr und weiterhin 
gute Gesundheit – und im kommenden Jahr viel Wasser 
auf Ihre Mühlen!

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen
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Die AWK unterwegs für Sie

Juni 2022

02. Juni / Wasserkraftstammtisch Schwäbisch-Hall /  
Pressemitteilung 

06. Juni / Deutscher Mühlentag / Pressemitteilung Trip-
pelmühle

08. Juni / Austausch zum EEG Osterpaket mit Grünen 
Abgeordneten und Vertreter aus BMWK und BMUB / 
online

15. Juni / Austausch mit Frankreich zu Vermarktung von 
Strom aus Kleinkraftwerken  / online

Juni-Juli / Mehrere Meetings zum Pilotprojekt Schwall 
und Sunk an der Jagst mit Betreibern und Landratsamt 
und Regierungspräsidium / online

Juli 2022

05. Juli / Landesnaturschutzverband „Reaktivierung 
und Ertüchtigung von WKAs“ – Teilnahme am Experten-
gespräch / online

07. Juli / Veranstaltung der Bayerisches Landesamt für 
Umwelt Ökoenergie Abschlussveranstaltung des For-
schungsprojektes „Fischökologisches Monitoring an 
innovativen Wasserkraftanlagen“, Prof. Dr. Jürgen Geist 
TU München

14. Juli / Parlamentarisches Mittagessen mit der  
PEE BW

14. Juli / wbw-Gewässerdialog „Agile Iller“ / Unterbalz-
heim

20. Juli / Vernetzung und Austausch beim Bayerischen 
Wasserkraft Forum / Gersthofen

21. Juli / Termin an der Schwarzen Säge gemeinsam mit 
den Behörden

26. Juli / Pressegespräch über die Kleinwasserkraft mit 
Tanja Kurz; freie Journalistin für die Stuttgarter Zeitung 
/ Enslingen

Juli-August / Vorbereitung Termin im Umweltministe-
rium mit Ministerin Thekla Walker

Seit Ostern: unzählige Gespräche mit Politikern und Vor-
Ort-Termine. Vielen Dank an alle, die hier aktiv waren!

Wiederkehrende Termine:

Vorstandssitzungen AWK BW

Vorstandssitzungen PEE BW

Sitzungen der Arbeitsgruppen AWK BW

Wasserkraftstammtische der AWK BW

Verbändedialog Wasserkraftverbände

Vorstandssitzungen und Arbeitsgruppen der European 
Renewable Energies Federation (EREF)

Teilnahme am BEE Fachausschuss Europa

Fachbeiratssitzungen Renexpo Interhydro 2023

Treffen mit der IG Südschwarzwald

Verbändedialog Fischerei

September 2022

08. September / Teilnahme an der Mitgliederversamm-
lung der Fischhege Kocher-Rot 

19. September/ Austausch „Frauen in der Wasserkraft“ 
/ online

21. September / „Austausch zur Kleinwasserkraft in Ba-
den-Württemberg“ mit Umweltministerin Thekla Walker 
/ Umweltministerium Stuttgart

22. September / Jubiläumsfeier 70 Jahre CDU
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22.-23. September / Anwenderforum Kleinwasserkraft 
/ Innsbruck

29. September / Treffen IG Südschwarzwald, Bespre-
chung Potentiale und Vorgehen im Landkreis WT / Ber-
nau

30. September / Workshop DWA BBN / online

Oktober 2022

05.-06. Oktober/ Tagung „Vitale Gewässer“ der LUBW 
/ Ettlingen

13.-14. Oktober / Teilnahme an der Jahrestagung der 
Kleinwasserkraft Österreich / online

26. Oktober / Besuch der Trippelmühle / Wutöschingen

28. Oktober / Verbändedialog mit Fischerei in Nord-
württemberg. Erstes gemeinsames Treffen mit Fisch-
hege Kocher-Rot und Fischhegegemeinschaft Jagst / 
Enslingen

November 2022

03.-04. November / Verbändeklausur der Wasserkraft-
verbände / Würzburg

10. November / 9. wbw-Gewässerdialog: Vorstellung 
Landesstudie Gewässerökologie / RP Tübingen 

14. November / 2. Treffen „Frauen in der Wasserkraft“ 
/ online

30. November / Clearingstelle EEG 44. Fachgespräch 
„Rechtssicherheit: Beschleuniger der Energiewende“ / 
Berlin
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